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Sachverhalt:
 Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen betreibt das Bauleitplanverfahren B- Plan 
Nr. 36.1 "Westlicher Ortseingang Boltenhagen". Der B- Plan wurde abgespalten 
von dem ursprünglichen B- Plan Nr. 36. Zum B- Plangebiet B- Plan Nr. 36 gehörte 
das Flurstück 223/2 der Flur 1 Gemarkung Boltenhagen.
Das Planverfahren für den B- Plan Nr. 36.1 steht vor seinem Abschluss. Zu klären 
ist noch die Beseitigung des Niederschlagswasser. Dafür sind 5 technische 
Varianten erarbeitet worden und auf Vor- und Nachteile untereinander untersucht 
worden. Eine finale Beschlussfassung der Gemeinde steht hierzu noch aus.
Im Zuge der Bearbeitung ergaben sich verschiedene Fragestellungen bezogen 
auf das Flurstück 223/2. Hinterfragt wurde, ob baurechtlich für dieses 
Grundstücke eine Bebaubarkeit nach § 34 BauGB erreicht wird mit Rechtskraft 
des B- Planes Nr. 36.1. Zu klären wäre auch, inwieweit das Flurstück 223/2 an 
den Erschließungskosten beteiligt werden kann.
Die Gemeinde sollte sich zum Sachverhalt abstimmen und die weiteren Schritte 
festlegen.
Am 31.5.2021 findet ein Abstimmungsgespräch mit der Eigentümerin zum 
Sachverhalt statt. Dazu wird im Hauptausschuss berichtet
Sachstand zum 18.11.2021:
1. Niederschlagsentwässerung: Die Eigentümerversammlung bezüglich 
Eintragung von Leitungsrechten zum Bau einer Verrohrung linksseits der Ortslage 
Wichmannsdorf findet am 16.12.2021 statt. Mit dieser Leitung sollen die 
Drainagen, die sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden 
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abgefangen und abgeleitet werden. Gleichzeitig soll das Niederschlagswasser 
über diese Rohrleitung der Vorflut zugeführt werden.
2. Neubau Feuerwehrgerätehaus: Die Gemeinde hat mittlerweile die 
Entscheidung getroffen, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Plangebiet 
des B- Planes neben dem Sportplatz zu errichten. Dem Planungsbüro wurden die 
Vorplanungsunterlagen für das Gebäude zugearbeitet zur Prüfung, ob das 
Gebäude und die Außenanlagen auf dem Grundstück untergebracht werden 
können, ob die Festsetzungen angepasst werden müssen bezogen auf die 
Aussnutzung des Grundstückes und des Festsetzungskataloges. Gegebenenfalls 
muss der Grundstückszuschnitt angepasst werden.
3. Erschließungsanlagen: Abzustimmen ist noch der Umgang mit dem 
Lärmschutzwall.
4. Baurecht auf dem Nachbargrundstück: ?
Punkt 2 und 3 soll in der Sitzung mit dem Planungsbüro beraten werden. Punkt 1 
ist abhängig von den Gesprächen am 16.12.2021
Nach Klärung der Punkte 1-3 kann das Planverfahren fortgesetzt werden. .

Beschlussvorschlag:
Das Verfahren für den B-Plan Nr. 36.1 wird fortgeführt.

- Das Oberflächenwasser aus der Ortslage Wichmannsdorf wird außerhalb 
und unabhängig des Aufstellungsverfahrens geregelt und schadlos 
abgeleitet.

- Innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 36.1 wird ein Feuerwehrgerätehaus 
planungsrechtlich vorbereitet. Die Auswirkungen in Bezug auf 
Anforderungen des Schalls werden beachtet.

- Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Bebauungsplanes Nr. 36.1 
wird zur Regelung der Feuerwehr auch der Flächennutzungsplan 
fortgeschrieben.

 

Finanzielle Auswirkungen:
 nein

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
 unvorhergesehen und
 unabweisbar und 

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):
 
 

Deckung gesichert durch
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 
 
 Keine finanziellen Auswirkungen.

 

Anlage/n:

2 von 13 in Zusammenstellung



1 Lageplan öffentlich

2 Boltenhagen B-Plan Nr. 36-1_ öffentlich
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Geltungsbereich des
Bebauungsplanes

Nr. 36.2 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes 

Nr. 36.1 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen

2. ERNEUTER  ENTWURF

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 36.1
DER GEMEINDE

OSTSEEBAD BOLTENHAGEN 

SATZUNG

für das Gebiet westlicher Ortseingang
zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage

 Übersicht 
 M 1 : 10.000 

 OSTSEEBAD BOLTENHAGEN 
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Erläuterung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m²

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Grundfläche, hier 1100m², als Höchstmaß

Grundflächenzahl, hier 0,80, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, hier 2, als Höchstmaß

Traufhöhe, hier 7,50m, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante Gebäude, hier 8,00m, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, hier 8,50m, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 7,50m

OK   = 8,00m

GH    = 8,50mmax

max

max

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

VERKEHRSFLÄCHEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Parkplatz/ Parkdeck

Par. 9 (1) 1 BauGB
Par. 16 - 19 BauNVO

Par. 9 (1) 1 BauGB
Rechtsgrundlagen

Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Grünfläche

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Ausgleichsgrün

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN
Erhaltungsgebot für Bäume

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

GRÜNFLÄCHEN Par. 9 (1) 15 BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20, 25b BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 25b BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

SONSTIGE PLANZEICHEN

Te

P/PARKDECK

ö
p

A

PLANZEICHENERKLÄRUNG
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ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN
Erhaltungsgebot für Bäume

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20, 25b BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 25b BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Nr. der Maßnahme

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

123
1

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36.1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36.2 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

11.41

5

SO1

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
Vermutliche Lage der Hydranten  des Zweckverbandes
Grevesmühlen; -außerhalb des Plangebietes-

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

Par. 9 (6) BauGB
i.V.m. § 7 DSchG M-V

1

Brücke

BD

Hydrant
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13,50 m

7,50 m

F                     R                             Kfz                   R                    F

3,00                                1,50                                            4,50                                             1,50                                3,00

LEGENDE
- Kraftfahrzeuge
- Fußgänger
- Radweg

Kfz
F
R 

Planstraße
EMPFEHLUNG FÜR STRAßENPROFIL
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SATZUNG 
D ER G E M EIND E O ST SE E BA D BO L T E NHA GE N ÜB E R DEN  B E BA UUN G SP LA N NR. 36 .1  
FÜ R DAS  GEBIET  W ES T L IC HER  O RT SE ING ANG  ZW IS CHE N W IC HM A NNS DO RF 
U ND SP O RT - UN D FREIZE IT A NLA G E  
GEMÄSS § 10 BauGB I. VERB. MIT § 86 LBauO M-V 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der  Fassung der  Bekanntmachung  vom  23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt  geändert  durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509) sowie  nach  
der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2015 , zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015  (GVOBl. M-V S. 590) wird  nach 
Beschlussfassung  durch die  Gemeind evertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom ……………………… 
folgende  Satzung  über  den  Bebauungsplan  Nr.  36.1 für das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf 
und Sport- und Freizeitanlage, bestehend aus der Planzeichnung  (Teil A)  und  dem Text (Teil B)  und  den  Örtliche  
Bauvorschriften, erlassen.  
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